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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Einzigartigkeit des politischen Systems der Schweiz, das neben einem
repräsentativen auch ein ausgebautes direktdemokratisches Element aufweist, bringt
es mit sich, dass sich die mediale Öffentlichkeit kritisch mit letzterem bzw. dem
Verhältnis der beiden Elemente zueinander auseinandersetzt. Dies war auch im Jahr
2016, also im Jahr des 125-jährigen Bestehens der Volksinitiative, nicht anders. Dabei
konzentrierte sich die Kritik an der direkten Demokratie auf mindestens vier Punkte:
die Umsetzung angenommener Volksbegehren, die Nutzung der Volksinitiative, die
inhaltlichen Anforderungen an die Stimmbürgerschaft und das schwieriger werdende
Verhältnis zwischen direktdemokratischer Entscheidung und internationaler
Vernetzung. 

Die Diskussion um die adäquate Umsetzung angenommener Volksbegehren wurde 2016
durch verschiedene Ereignisse genährt: Im Frühling stand die Abstimmung über die
Durchsetzungsinitiative der SVP, mit der die Volkspartei die Umsetzung der 2010
angenommenen Ausschaffungsinitiative konkretisieren wollte – eine Neuheit in der
Geschichte der schweizerischen direkten Demokratie – im Zentrum. In diesem Rahmen
untersuchten verschiedene Medien die Umsetzung der bisher 22 angenommenen
Volksbegehren und kamen zum Schluss, dass die meisten nicht buchstabengetreu
umgesetzt worden seien. Der Blick kritisierte gar die SVP, da diese immer wieder
behaupte, der Bundesrat habe die Ausschaffungsinitiative nicht dem Volksauftrag
entsprechend umgesetzt, sich selber aber bei vielen dieser 22 angenommenen
Begehren ebenfalls nicht für eine adäquate Umsetzung eingesetzt habe. Sie wolle
«[d]urchsetzen, aber nur wenn es ihr passt». 
Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative  beruhigten sich die Diskussionen um die
Umsetzung von Volksinitiativen aber keineswegs, weil die 2014 angenommene
Masseneinwanderungsinitiative noch immer einer Umsetzung harrte. Diese behandelte
das Parlament erst im Laufe des Jahres 2016. Freilich vermochte der in der
Wintersession 2016 definitiv angenommene Vorschlag in vielen Augen nur bedingt zu
überzeugen und wurde insbesondere von der SVP stark kritisiert. Im September, kurz
bevor der Nationalrat über die Vorlage beraten sollte, schrieb Roger Köppel (svp, ZH) in
der Weltwoche von einer «krassen Missachtung des Volkswillens», einem «stillen
Staatsstreich» und von «Saboteure[n] des Volkswillens». Christoph Blocher doppelte
ein paar Ausgaben später nach und sprach von «Volksverächtern». Bei der
Schlussabstimmung im Nationalrat hielten die Mitglieder der SVP-Fraktion Schilder in
die Luft, auf denen etwa «Verfassungsbruch» stand. Die Volkspartei kündigte jedoch
an, das Referendum gegen die Revision des Ausländergesetzes, in die die Initiative
gegossen wurde, nicht ergreifen zu wollen. Man überlege sich vielmehr eine
Kündigungsinitiative zu lancieren, um die bilateralen Verträge mit der EU, die
mitursächlich für die Probleme bei der Umsetzung seien, aufzulösen. 
Neben der Umsetzungsdiskussion zur Masseneinwanderungsinitiative stand zudem die
Rasa-Initiative im Raum, die eine Streichung der Anliegen eben dieser
Masseneinwanderungsinitiative forderte – auch dies ein Novum in der 125-jährigen
Geschichte der Volksinitiative. Zur Diskussion stand Ende Oktober die Idee eines
Gegenvorschlags, den laut Weltwoche eine Mehrheit des Bundesrates mit Ausnahme
der beiden SVP-Magistraten dem Parlament vorlegen wollte. 
Bei der Diskussion um die materielle Umsetzung angenommener Initiativen wurde auch
darüber debattiert, ob über schwer oder etwa aufgrund internationaler Standards nicht
umsetzbare Begehren überhaupt abgestimmt werden soll. Die Erklärung der
Ungültigkeit einer Volksinitiative obliegt dem Parlament, das bisher erst in vier Fällen
gegen eine Abstimmung entschieden hatte. Le Temps kritisierte, dass rund 70 Prozent
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen die Durchsetzungsinitiative gewesen
seien, aber nichts dafür getan hätten, sie für ungültig zu erklären. In diesem
Zusammenhang wird jeweils das in der Schweiz fehlende Verfassungsgericht angeführt.
Ein Vorschlag aus der Küche des ehemaligen Zürcher SP-Nationalrats Andreas Gross
forderte, dass sich Bundesrichter um diese Frage kümmern sollten, sobald im
Parlament ein Drittel der Ratsmitglieder Zweifel an der Gültigkeit äusserten. 

Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde in den Medien vor einer regelrechten
«Initiativenflut» gewarnt. Freilich zeichnete sich 2016 ein deutlicher Rückgang der
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Nutzung des Volksbegehrens ab. Die im Jahr 2011 lancierten 23 Begehren (von denen 11
die Unterschriftenhürden nicht geschafft hatten) waren bald an der Urne abgearbeitet
und in den Folgejahren wurden jeweils für deutlich weniger Initiativen Unterschriften
gesammelt. Die NZZ interpretierte den Rückgang damit, dass die Volksbegehren für
Parteien unattraktiver geworden seien; zudem kühle der oppositionelle Furor der SVP
langsam ab. Die Initiative hätte an Reiz verloren, folgerte die NZZ Ende Jahr. Eine Studie
der Universität Bern zeigte überdies, dass Initiativen nicht nur und vor allem nicht
immer häufiger von Parteien als Wahlkampfmittel gebraucht werden. In Anbetracht der
sich abzeichnenden «Initiativenflaute» stand die Mitte Jahr lancierte Forderung der
BDP, dass zur Eindämmung der Flut für eine Volksinitiative 250'000 Unterschriften
gesammelt werden müssten, ein wenig quer in der Landschaft. 

Nicht wenige Medienschaffende kommentierten, dass die Stimmbürgerinnen und
-bürger immer häufiger «über Initiativen abstimmen, die Lösungen für nichtexistente
Probleme offerieren» (NZZ), und «immer seltener über die zentralen Zukunftsfragen»
(Weltwoche). Mit der Brexit-Abstimmung in Grossbritannien wurden zudem die alten
Bedenken der Überforderung der Stimmbevölkerung laut. In der Regel setzt sich bei
dieser Diskussion in der Schweiz aber meist Pragmatismus durch. Auch Politiker würden
nicht über alle Inhalte der Politik kompetent Bescheid wissen und letztlich sei es das in
der Schweiz nach wie vor hohe Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Amtsträgerinnen und Amtsträger, das häufig wichtige Grundlage sei für einen Entscheid
– so alternative Kommentare. Dass dieses Vertrauen nicht einfach blind sei, zeigten
nicht zuletzt abgelehnte mit dem fakultativen Referendum bekämpfte Vorlagen und
angenommene Initiativen, fasste etwa die Luzerner Zeitung diesen Pragmatismus in
einem Kommentar zusammen. 
Freilich wurde 2016 mit den Volksrechten auch Schindluder betrieben. So hatte etwa
Daniel Graf, Erfinder von We-Collect, die Idee einer «Anti-Kebab-Initiative» propagiert.
Was als Scherz in der Debatte um das Verhüllungsverbot gedacht war, geriet in der
Türkei in den falschen Hals. In die Kritik gerieten zudem die Texte von Initiativen, die
häufig unpräzise oder gar widersprüchlich formuliert seien, was zwar laut NZZ ihre
Chancen für ein Ja erhöhten, die Umsetzung im Falle einer Annahme aber umso
schwieriger mache. 

Mit der Einreichung der so genannten «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP wurde die
Diskussion um die direkte Demokratie schliesslich um einen weiteren Aspekt
angereichert, nämlich um die aufgrund von Globalisierung und Internationalisierung
virulenter werdende Frage, wie das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht
aussehen soll. Oder konkreter, ob eine angenommene Initiative, die internationale
Verträge tangiert, diesen Verträgen vorgehen soll oder ob bei ihrer Umsetzung
Rücksicht auf die internationalen Verpflichtungen genommen werden muss. Die
Debatten bewegten sich zwischen dem Argument der notwendigen Vertragstreue des
Kleinstaates und der Angst, die direkte Demokratie verkomme zur reinen Makulatur. Ex-
Nationalrat Christoph Mörgeli argumentierte in der Weltwoche, dass das internationale
Recht dafür verantwortlich sei, dass sich die Behörden bei der Umsetzung von
Initiativen zusehends schwer täten, den Volkswillen zu beachten. 

Ein Indiz dafür, dass trotz der medial geäusserten Kritik an der direkten Demokratie
vielleicht doch nicht alles so schlecht läuft, war das in den eidgenössischen Räten
virulent diskutierte Reformpaket zum Initiativrecht. Dieses drohte – einmal mehr als
«Endlosschlaufe» (NZZ) – im Sand zu verlaufen, weil nicht mal die Befürworter daran
glaubten, dass von den verschiedenen Reformvorschlägen am Schluss einer übrige
bleiben werde, wie der Tages-Anzeiger meinte. 1

Nicht weniger als die „Rückkehr zur direkten Demokratie, wie sie von den Begründern
der modernen Schweiz geschaffen wurde“ verlangte eine Motion Buttet (cvp, VS). Der
2015 eingereichte Vorstoss des Walliser Christdemokraten hatte seine Wurzeln in der
damals recht virulent geführte Diskussion um die in den Medien so bezeichnete
Initiativenflut. Um diese einzudämmen, forderte Yannick Buttet eine dynamische
Anpassung der Zahl der benötigten Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden
prozentual zur Anzahl Stimmberechtigter. Er wies darauf hin, dass 1848 für eine
Volksinitiative Unterschriften von 7,6% der Stimmberechtigten nötig waren, während
2011 nur noch 1,9% der Stimmberechtigten unterschreiben müssten. Buttet schlug vor,
für die Initiative 4% und das Referendum 2% anzupeilen. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga wies in der während der Sondersession 2017 im
Nationalrat geführten Debatte auf die Antwort des Bundesrates zum Postulat Vogler hin.
Damals habe die Regierung einen Bericht versprochen, in dem die bestehenden
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Regelungen zum Initiativrecht hätten analysiert werden sollen. Da das Postulat
allerdings bekämpft und schliesslich ohne Debatte abgeschrieben worden war, gäbe es
heute keinen solchen Bericht. Sie wies darauf hin, der Bundesrat sei der Meinung, dass
Änderungen bei den Volksrechten nur sehr zurückhaltend und nur mit sehr
stichhaltigen Argumenten vorzunehmen sind. Eine von einer Motion intendierte
Gesetzesänderung ohne vorgängige breite Diskussion lehne er deshalb ab. Auf die
Nachfrage von Jakob Büchler (cvp, SG), ob die Bundesrätin nicht auch der Meinung sei,
es gebe zu viele Volksinitiativen und höhere Hürden könnten diese eindämmen,
reagierte Sommaruga magistral: Es sei nicht an der Regierung zu beurteilen, ob zu viele
oder zu wenige Volksbegehren eingereicht würden. Die Volksinitiative als Instrument
spiele aber eine wichtige Rolle im Dialog zwischen Bevölkerung und Parlament. Dass
Letzteres sich vor Reformen der Volksrechte scheut, zeigte dann die recht deutliche
Abfuhr, die dem Vorstoss mit 135 zu 37 Stimmen bei 13 Enthaltungen erteilt wurde. Ja
sagten lediglich die BDP-Fraktion und die grosse Mehrheit der CVP, der GLP und der
Grünen, wobei der Sprecher der Grünen Fraktion, Balthasar Glättli (gp, ZH), sogleich
nach der Abstimmung eine Erklärung abgab, man habe sich geirrt und die Motion
eigentlich ablehnen wollen. 2

Da Initiativen der Beratungskategorie der sogenannten «freien Debatte» zugeordnet
werden, haben grundsätzlich alle Parlamentsmitglieder das Recht auf Wortmeldung. In
den anderen, seit 1990 geltenden Beratungskategorien äussern sich in der Regel –
neben den Vertreterinnen und Vertretern des Bundesrates – lediglich
Kommissionssprecherinnen und -sprecher, Antragstellerinnen und Antragsteller von
Vorstössen oder Minderheitsanträgen und allenfalls Fraktionssprecherinnen und
-sprecher. Schon früher uferte die freie Debatte bei Volksinitiativen gerne auch in
einem ziemlichen Redemarathon aus, so etwa bei der «No-Billag»-Initiative. Immer
häufiger wird in solchen Debatten zudem auch das Recht genutzt, Zwischenfragen zu
stellen. So war es auch wenig verwunderlich, dass im Nationalrat nicht weniger als 83
Ratsmitglieder einen Antrag gestellt hatten, um in einem Votum die eigene Position zur
Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)»
verdeutlichen zu können. Aufgrund der grossen Zahl an Rednerinnen und Rednern, aber
eben auch aufgrund der zahlreichen vor allem von SVP-Vertreterinnen und -vertretern
gestellten Zwischenfragen dauerte die Debatte schliesslich insgesamt über neun
Stunden – auf drei verschiedenen Sessionstage verteilt.  

In der Tat stellten die Fraktionsmitglieder der SVP den Hauptharst der Rednerinnen und
Redner, nämlich deren 42; von der SP-Fraktion meldeten sich 17 Mitglieder zu Wort, von
der FDP deren acht, von der CVP sieben, von den Grünen vier und von GLP und BDP je
zwei. Nicht weniger als 82 der 102 Zwischenfragen stammten zudem von der Volkspartei
(FDP: 9; SP: 7; BDP: 2; CVP: 1; GP: 1), wobei die SVP-Fraktionsvertreterinnen und
-vertreter sich häufig auch innerhalb der Fraktion selber befragten, was Roger
Nordmann (sp, VD) zur Zwischenfrage veranlasste, ob es sich hier nicht eher um die
«Selbstbefragungs-Initiative» handle. Den von verschiedenen Ratsmitgliedern
geäusserte Verdacht, dass die Volkspartei versuche, die Ratsabstimmung über die
Initiative so zu verzögern, dass das Begehren nicht bereits im November 2018, sondern
im Wahljahr 2019 an die Urne gelangt – Beat Jans (sp, BS) sprach von «Filibustern» und
Nadine Masshardt (sp, BE) staunte darüber, dass die SVP so viele Fragen zur eigenen
Initiative habe – konnte die SVP nicht ganz ausräumen. Freilich können Zwischenfragen
nur gestellt werden, wenn der Ratspräsident oder die Ratspräsidentin – aktuell
Dominique de Buman (cvp, FR)  – unmittelbar nach einem Votum die Rednerin oder den
Redner fragt, ob diese oder dieser die Zwischenfrage zulasse. Wird diese Frage
verneint, darf die Zwischenfrage nicht gestellt werden. Die meisten Votantinnen und
Votanten – mit Ausnahme der SVP-Abgeordneten – liessen denn die Zwischenfragen gar
nicht zu. Weil einige darob erzürnte SVP-Zwischenfragerinnen und -frager ihre Frage
trotzdem in den Saal riefen, musste de Buman einige Ermahnungen aussprechen.

Der Verdacht, dass es der SVP mit ihrer Redner- und Zwischenfragestrategie in der Tat
nicht nur um einen Kampf gegen die «Diskussionsverweigerung [...] der
Demokratieabschaffer in diesem Saal» ging, wie sich etwa Roger Köppel (svp, ZH)
echauffierte, sondern um eine Verschleppungstaktik, «damit das Geschäft erst im
Wahljahr vors Volk kommt», wie Roger Nordmann vermutete, wurde durch einen von
Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) vorgebrachten Ordnungsantrag weiter
erhärtet. Die SVP wehrte sich nämlich dagegen, dass für den dritten Debattenteil eine
Nachtsitzung anberaumt wurde, was in der Regel nur bei hoher Geschäftslast oder
dringlichen Geschäften erfolge. Mit ihrem Ordnungsantrag wollte die SVP ihr Begehren
zu den normalen Sitzungszeiten weiter beraten, was wohl eine Verschiebung in die
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Herbstsession bedeutet hätte. Die Sprecherin des Büros, Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) wies darauf hin, dass mit der überdurchschnittlichen Zahl an Rednerinnen und
Rednern das Kriterium der hohen Geschäftslast sehr wohl erfüllt sei. Der
Ordnungsantrag wurde dann mit 121 zu 67 Stimmen abgelehnt. Die 67 Stimmen
stammten allesamt aus den Reihen der Volkspartei. 
Auch der am dritten Verhandlungstag gestellte Antrag der SVP, die Anwesenden zu
zählen, um das nötige Quorum nachzuprüfen, verhalf nicht wirklich zu einer
Beschleunigung der Debatte. Freilich verliessen zahlreiche Parlamentarierinnen und
Parlamentarier nach dem Drücken des blauen Knopfes – der der Anwesenheitskontrolle
dient – den Nationalratssaal wieder, was Toni Brunner (svp, SG) derart erzürnte, dass er
als Antwort auf eine entsprechende Zwischenfrage von Thomas Aeschi von einem
«Kindergarten» sprach und seine Tirade gegen die nicht anwesenden Ratskolleginnen
und -kollegen vom Nationalratspräsidenten erst durch Abschalten des Mikrofons
unterbrochen wurde.

Nebst all diesem Geplänkel wurden freilich auch Argumente ausgetauscht. In der Tat
dienen die freie Debatte wie auch die Zwischenfragen ja durchaus auch dazu, den
Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, welche Begründungen für den Bezug der
verschiedenen Fronten geltend gemacht werden. Die ab und zu ziemlich emotional, ja
gar gehässig geführte Debatte – der Sonntags-Blick sprach von einer von der SVP
geplanten und zelebrierten Entgleisung, der Tages-Anzeiger von einem eigentlichen
Politikspektakel und die Aargauer Zeitung warf der SVP vor, statt einer inhaltlichen
Debatte auf Klamauk zu setzen – liess in der Tat deutliche Positionsbezüge erkennen.
Während alle Mitglieder der SVP-Fraktion das Begehren vehement verteidigten, lehnten
alle anderen Fraktionen die Initiative einhellig ab. 

Die Kommissionssprecherin Valérie Piller Carrard (sp, FR) und der
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) berichteten, dass alle von der SPK-NR
angehörten Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter sowie sämtliche Rechtsexperten
die Initiative ablehnten. Es werde befürchtet, dass das Begehren dem
Wirtschaftsstandort Schweiz schade und in juristischer Hinsicht mehr Probleme
schaffe als löse. In der Kommission sei zudem die Gefahr einer Kündigung wichtiger
Menschenrechtsabkommen, ja gar der Europäischen Menschenrechtskonvention,
diskutiert worden. Klar sei einzig, dass bei einem Konflikt zwischen Völker- und
Landesrecht bestehende Verträge neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Wer
allerdings in welchem Verfahren feststelle oder entscheide, wann ein Normenkonflikt
bestehe und wann nicht bzw. wann dieser Konflikt genügend gravierend sei, bleibe
völlig unklar. Dies würde bei Annahme des Volksbegehrens eine grosse
Rechtsunsicherheit schaffen. Die Kommission empfehle deshalb mit 16 zu 9 respektive
14 zu 11 Stimmen, die Initiative abzulehnen und nicht auf den Gegenvorschlag
einzutreten. Letzterer war von Gerhard Pfister (cvp, ZG) eingebracht worden und
entsprach im Grossen und Ganzen dem schon im Ständerat gescheiterten Vorschlag
von Andrea Caroni (fdp, AR). Pfister zog seinen Antrag gleich zu Beginn der
nationalrätlichen Debatte zurück, weil die Initianten keinerlei Bereitschaft zeigen
würden, auf seinen Vorschlag für eine alternative Lösung überhaupt einsteigen zu
wollen. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative begründeten ihr Anliegen mit vier
Hauptargumenten: (I) Die Initiative wolle Rechtssicherheit schaffen, indem die
Hierarchie von Völker- und Landesrecht geklärt werde. Dies sei auch angesichts einer
immer stärkeren Einmischung rechtlicher Normen in die Politik (sogenannte
Justizialisierung) von Nöten. (II) Damit werde zudem die (direkte) Demokratie gestärkt
und die Abhängigkeit vom Ausland gemindert. (III) Häufig wurde argumentiert, dass mit
der Initiative nur ein Zustand wiederhergestellt werde, wie er fünf Jahre zuvor schon
geherrscht habe. Damit wurde auf ein Bundesgerichtsurteil vom 12. Oktober 2012
rekurriert, mit welchem die Schubert-Praxis faktisch ausser Kraft gesetzt und wodurch
festgelegt worden sei, dass internationales Recht generell nationalem Recht vorgezogen
werden müsse. Konkret hatte das Bundesgericht in einem Fall die
Menschenrechtskonvention der Regelung der Ausschaffungsinitiative vorgezogen.
Damit sei die direkte Demokratie gleichsam ausgehebelt worden, so die SVP. Kein
anderer Staat gebe aber internationalem Recht Vorrang vor Landesrecht. (IV) Gewarnt
wurde in diesem Zusammenhang auch vor der Einmischung der EU, die mit dem viel
diskutierten Rahmenabkommen und dem Vorrang von internationalem Recht faktisch
zum «obersten Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft» werde – so etwa
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH). Die Schweiz werde zu einer Marionette und Volksentscheide
verkämen zu einer Art Umfrageergebnis, was letztlich nur noch eine
Scheinselbstbestimmung sei, erklärte Thomas Aeschi. Andreas Glarner (svp, AG)
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verklebte sich den Mund mit blauen Klebestreifen, um zu demonstrieren, dass man sich
den Mund verbieten lasse. Roger Köppel warnte gar von einer «kalten Entmachtung des
Volkes» und Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) stellte die Anschuldigung in den
Raum, dass die «sogenannten Volksvertreter im Saal», denen man im Gegensatz zum
Volk nicht vertrauen könne, dem süssen Gift der Macht verfallen seien, die Souveränität
des Volkes an sich rissen und ins Ausland verkauften. Dies sei der Untergang der
Schweiz. 

Die Gegnerinnen und Gegner des Begehrens betonten neben den bereits von der
Kommission vorgebrachten Argumenten auch den nötigen Spielraum, den Gerichte im
Einzelfall bräuchten, der aber mit einer Annahme der Initiative stark eingeschränkt
würde. Zahlreiche Plädoyers machten sich zudem für die Menschenrechte stark, die mit
der Annahme einer Initiative gefährdet wären, weil die Kündigung der
Menschenrechtskonvention durch die Schweiz einen fatalen Vorbildcharakter hätte.
Balthasar Glättli (gp, ZH) sprach etwa von einer «Antimenschenrechts-Initiative». Das
Volksbegehren stelle die Werte der Schweiz – laut Nadine Masshardt (sp, BE)
«Verlässlichkeit, Stabilität und Menschenrechte» – fundamental infrage. Die kleine
Schweiz sei auf Vertragssicherheit und auf Völkerrecht angewiesen, damit sie nicht dem
Recht des Stärkeren ausgesetzt sei. Aber wer – so fragte sich Matthias Jauslin (fdp, AG)
– gehe mit einem unverlässlichen Partner noch einen Vertrag ein? Völkerrechtliche
Verträge würden von der Schweiz freiwillig eingegangen, weil sie von grossem Nutzen
seien, betonte Ruth Humbel (cvp, AG). Die Stimmbevölkerung werde nicht durch
Völkerrecht entmachtet, weil wichtige Verträge ja immer direktdemokratisch legitimiert
seien, gab Eric Nussbaumer (sp, BL) zu bedenken. 

Das Schlussvotum gehörte Justizministerin Simonetta Sommaruga. Sie führte aus, dass
sich Souveränität und globale Vernetzung nicht widersprechen, weil die Schweiz
souverän bestimme, mit wem sie internationale Verträge abschliesse. Wie diese
Verträge abzuschliessen seien und dass man sie einzuhalten habe, stehe eigentlich in
der von Volk und Ständen abgesegneten Bundesverfassung. Ebenfalls festgehalten sei,
dass es den Gerichten zu überlassen sei, bei Normenkonflikten flexibel und pragmatisch
zu entscheiden. Mit der Selbstbestimmungsinitiative würde dies allerdings auf den Kopf
gestellt. Das Begehren fordere nicht nur, dass Völkerrecht nicht mehr zählen solle,
sondern dass die Gerichte im Konfliktfall rechtswidrige Entscheide fällen müssten. Die
Neuaushandlung von Verträgen würde damit zu einer Obligation und bleibe nicht
Option. Die Initiative, weil sie nur Schwarz und Weiss kenne, zwänge die Schweiz in ein
Korsett. Nicht nur die eigene Handlungsfähigkeit würde eingeschränkt, sondern auch
die Zuverlässigkeit der Schweiz als Vertragspartnerin werde aufs Spiel gesetzt. Zudem
sei die Initiative nicht genügend deutlich bei der Definition von «Widerspruch». Wann
ein Konflikt zwischen Völkerrecht und Landesrecht bestehe, wie gross dieser sein
müsse und wer dies entscheide, bleibe unklar. Die Justizministerin versuchte auch die
Meinung zu entkräften, dass das Bundesgericht seit 2012 auf die Schubert-Praxis
verzichtet habe; es sei im Gegenteil in mehreren Fällen Bezug genommen worden auf
diese Praxis. Die Schweiz sei erfolgreich, weil sie beweglich und pragmatisch immer
wieder neue Antworten auf neue Herausforderungen gefunden habe. Die im Gegenteil
dazu starre und dogmatische Initiative werde vom Bundesrat deshalb zur Ablehnung
empfohlen. 

Wie aufgrund der Debatte nicht anders zu erwarten war, stimmten die 67 anwesenden
Mitglieder der SVP-Fraktion – einzig Ulrich Giezendanner (svp, AG) war abwesend – für
und die restlichen 127 bei der Abstimmung anwesenden Nationalrätinnen und
Nationalräte gegen Annahme der Initiative. 3

Die Kampagne rund um die Selbstbestimmungsinitiative lief eigentlich schon seit der
Lancierung des Begehrens Anfang 2015. Diverse Parteien und verschiedene
Organisationen hatten sehr früh ihren Widerstand angekündigt. Schon im März 2015
hatte der Tages-Anzeiger getitelt «Alle gegen die Volkspartei»: Wirtschaftsverbände
hatten Sorgen um Handelsverträge geäussert, Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtler
hatten einen Angriff auf die Menschenrechte befürchtet, Rechtshistorikerinnen und
Rechtshistoriker hatten die Idee der «fremden Richter» bemüht, verschiedentlich war
eine Instrumentalisierung des Initiativrechts moniert worden und vor den
eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 hatte die Frage zur Beziehung von Völkerrecht
und Landesrecht «unter Politikern für Polemiken und rote Köpfe» gesorgt (NZZ) – und
das alles noch bevor die Initiative überhaupt zustande gekommen war. Die SVP wollte
nach eigenem Ermessen Klarheit und Sicherheit hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Völkerrecht und Landesrecht herstellen, was freilich von den Gegnerinnen und Gegnern
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als «falsches Versprechen» (NZZ) oder «initiative simpliste» (Le Temps) bezeichnet und
bestritten wurde. Rückenwind brachte die Initiative wohl auch ihrem Erfinder Hans-Ueli
Vogt (svp, ZH), der während seines Ständeratswahlkampfes im Kanton Zürich für das
Begehren geworben hatte.

Die Medienberichterstattung über die Selbstbestimmungsinitiative riss natürlich auch
während ihrer parlamentarischen Behandlung 2017 und 2018 nicht ab. Diskutiert wurde
dabei unter anderem auch schon früh über den Abstimmungstermin. Ob die SVP im
Wahljahr 2019 von der Initiative profitieren könne oder nicht, hänge vor allem vom
Arbeitstempo des Parlaments und davon ab, ob ein Gegenvorschlag ausgearbeitet
würde oder nicht, berichtete die Presse. In den Medien wurden derweil auch
verschiedentlich Fälle beschrieben, bei denen Gerichte internationalen Verträgen den
Vorrang vor Verfassungsbeschlüssen gegeben hatten. Insbesondere die Ausnahmen, die
in Einzelfällen bei der Anwendung des Ausführungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative
gemacht wurden, waren ja auch Stein des Anstosses für die Selbstbestimmungsinitiative
gewesen. Ob die Schweiz nun «Musterschülerin» sei (Tages-Anzeiger), die in
vorauseilendem Gehorsam handle, oder sich als Vertragspartnerin an internationale
Abkommen halten müsse, wie in der Presse ebenfalls argumentiert wurde, – die
Diskussionen hielten die Selbstbestimmungsinitiative im Gespräch. 

Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Verhandlungen lancierten die
Gegnerinnen und Gegner der Initiative Ende Mai 2018 mittels einer Medienkonferenz
offiziell den Abstimmungskampf – obwohl dann noch nicht entschieden war, wann das
Anliegen an die Urne kommen sollte. Unter dem Namen «Schutzfaktor M» – M stand bei
der bereits 2013 ins Leben gerufenen Organisation für Menschenrechte – und der
Bezeichnung «Allianz der Zivilgesellschaft» hatten sich laut Basler Zeitung über hundert
Organisationen – darunter etwa der katholische Frauenbund, Pink Cross, Behinderten-
und Jugendverbände oder Helvetas – und Tausende Einzelpersonen
zusammengeschlossen. Vor der Presse bezeichneten verschiedene Vertreterinnen und
Vertreter dieser Organisationen das SVP-Anliegen als «Selbstbeschneidungs-Initiative»
oder «Anti-Menschenrechts-Initiative». Die ungewohnt frühe Organisation der
Gegnerschaft sei mit der Bedeutung der Initiative zu erklären, aber auch damit, dass
der «Abstimmungskampf kein Spaziergang» werde, so der Tages-Anzeiger. Darauf weise
auch eine im März 2018 durchgeführte Umfrage hin, die zeige, dass 43 Prozent der
Befragten die Initiative sicher oder eher annehmen würden und 48 Prozent dagegen
oder eher dagegen seien. 

Anfang Juli entschied der Bundesrat dann, die Abstimmung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt, den 25. November 2018, festzulegen. Anfang Oktober startete die SVP mit
ihrem Abstimmungskampf, der zumindest hinsichtlich der verwendeten Bilder und
verglichen mit früheren Kampagnen zur Minarett-, Ausschaffungs- oder
Masseneinwanderungsinitiative etwa vom Sonntags-Blick als «völlig harmlos»
bezeichnet wurden. Auf einem in orange gehaltenen Hintergrund hielten Personen ein
Schild mit einem Ja «zur direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung» in die
Kamera. Das Logo der Partei war nicht sichtbar. Man habe die Botschaft bewusst simpel
halten wollen. Eine aggressive Kampagne sei nicht nötig, weil die Botschaft klar sei,
zudem wolle man einen sachlichen Abstimmungskampf führen, gab Kampagnenchef
Thomas Matter (svp, ZH) zu Protokoll. 

Die Gegnerschaft fuhr für ihre Kampagne schwereres Geschütz auf: So liess
Economiesuisse 18 Frachtcontainer auf den Bundesplatz stellen mit dem Hinweis, dass
darin 387 Tonnen Exportgüter Platz hätten, was der Menge entspreche, die von der
Schweiz aus alle 10 Minuten in die Welt verkauft werde. Diese Ausfuhren seien aber bei
einem Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gefährdet. Nur dank zahlreicher
internationaler Abkommen, die bei einem Ja alle auf der Kippe stünden, gehöre die
Schweiz zu den 20 grössten Volkswirtschaften weltweit. Das «Gesicht der Operation
Libero» (Blick), Flavia Kleiner, sprach von der «krassesten Initiative, über die wir je
abgestimmt haben», mit ihr werde der Rechtsstaat fundamental angegriffen. Eine in
den Medien häufig zu vernehmende Stimme gehörte Helen Keller, der Vertreterin der
Schweiz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Auch für sie
entsprach die Initiative einem Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Sie
argumentierte, dass das Volksbegehren nicht hätte für gültig erklärt werden dürfen und
fürchtete sich bei einer Annahme vor einer «Katastrophe», wie die Weltwoche
ausführte. Plakate der Gegnerinnen und Gegner zeigten eine Kreissäge, die
verschiedene Begriffe (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte)
durchtrennte, verbunden mit dem Slogan «Nein zur Selbstbeschneidungsinitiative der
SVP». In der Weltwoche wurden die Plakate als «krasser Ausdruck» von
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«Volksverachtung» bezeichnet, mit der die «antidemokratische Gesinnung der
Selbstbestimmungsgegner» sichtbar werde. Volksentscheide würden mit
«Kettensägenmassaker[n]» gleichgesetzt. 
Auch auf Social Media hatten die Gegnerinnen und Gegner der Initiative «die Nase
vorn» (Weltwoche). Mit einem Film zeigten sie als antike Soldaten verkleidete Mitglieder
der SVP (Roger Köppel [ZH], Andreas Glarner [AG] und Magdalena Martullo-Blocher
[GR]), die in einem Trojanischen Pferd versteckt das Bundesgericht entmachten
wollten. Ein grosses Holzpferd wurde dann auch kurz vor dem Abstimmungstermin auf
dem Berner Bahnhofsplatz präsentiert.  

Die SVP – allen voran Christoph Blocher – verteidigte die Initiative mit dem Argument,
dass die direkte Demokratie schleichend ausgehebelt werde. Bei der Abstimmung
stünden nichts weniger als die Volksrechte auf dem Spiel. «Damit die Leute noch etwas
zu sagen haben», müssten sie Ja stimmen, so der vom Blick als «SVP-Übervater»
bezeichnete Blocher. Der alt-Bundesrat betrachtete die Selbstbestimmungsinitiative
zudem als Vehikel, mit dem der EU-Rahmenvertrag verhindert werden könne. Sehr
häufig trat auch Hans-Ueli Vogt vor die Medien, um «seine» Initiative zu verteidigen.
Auch der «Architekt» des Begehrens, so die Aargauer Zeitung, argumentierte mit der
Verteidigung der direkten Demokratie. Das Parlament setze angenommene Initiativen
mit Verweis auf internationale Verpflichtungen nicht so um, wie dies von der
Stimmbevölkerung verlangt werde. Mit der Initiative werde der Stellenwert der direkten
Demokratie hingegen wieder gestärkt.  

Für Wirbel sorgte ein Flyer, der von der SVP Mitte August 2018 an alle Schweizer
Haushalte verteilt wurde. Darin trat alt-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey als Kronzeugin
für die Selbstbestimmungsinitiative auf: «Das Schweizer Recht schützt besser als das
europäische. Ich bin entschieden dagegen, dass europäisches Recht sämtliche
Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU regeln soll», wurde die ehemalige
Magistratin zitiert. Diese Aussage hatte Calmy-Rey im Rahmen einer Diskussion um das
EU-Rahmenabkommen gemacht. Von der SVP sei sie aber nicht angefragt worden, sie
sei schockiert über dieses Vorgehen. SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR)
sprach in diesem Zusammenhang von «Lügenpropaganda». Auch die «Buh-Rufe» und
die «Schimpftiraden» (Aargauer Zeitung), die Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei
einem Podium in Suhr (AG) über sich ergehen lassen musste, zeugten von der immer
aufgeheizteren Stimmung. Nicht nur die von der SVP immer wieder heftig attackierte
Justizministerin, sondern auch die Bundesratsmitglieder Doris Leuthard, Alain Berset,
Ignazio Cassis und Johann Schneider-Ammann engagierten sich mit verschiedenen
Auftritten für die ablehnende Haltung des Bundesrates. Man habe Lehren aus dem Ja
zur Masseneinwanderungsinitiative gezogen, bestätigte Simonetta Sommaruga der
Aargauer Zeitung, und trete darum als Regierung stärker in Erscheinung. 

Ende August zeigte eine Umfrage, dass zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent der Befragten
Nein zur Initiative gesagt hätten und 45 Prozent Ja. Als aussergewöhnlich wurde von
den Befragenden der Umstand gewertet, dass das Ja-Lager über die Zeit nicht kleiner
geworden sei; ein Muster, das sonst bei Initiativen im Verlauf einer Kampagne zu
beobachten sei. Thomas Matter sprach bei seinem Kommentar zu diesen Zahlen in der
Aargauer Zeitung von einem Kampf «David gegen Goliath». Er schätzte den finanziellen
Aufwand der Gegnerschaft auf einen «zweistelligen Millionenbetrag». Die Gegnerinnen
und Gegner führten eine «Märchenstundenkampagne mit unlimitierten Budgets»,
urteilte Matter. Die SVP selber habe weniger als CHF 3 Mio. ausgegeben. Eine Analyse
von Media Focus ging hingegen aufgrund der gekauften Werbeflächen (Plakate, Inserate,
Werbung auf Youtube) davon aus, dass das Befürworterlager mehr ausgegeben hatte als
das Gegnerlager. Auch die APS-Inserateanalyse, mit der die Anzahl der in Printmedien
geschalteten Inserate betrachtet wird, stellte ein grösseres Engagement der
Befürwortenden- als der Gegnerseite fest. Zudem schalteten die Befürworterinnen und
Befürworter deutlich mehr Inserate als noch bei der Masseneinwanderungs- oder der
Durchsetzungsinitiative. Wer wie viel für den Abstimmungskampf ausgab, blieb zwar ein
Geheimnis, die Kosten waren aber sicherlich überdurchschnittlich hoch. 
Die Gegnerinnen und Gegner warnten aufgrund der Umfrageresultate davor, zu meinen,
dass das Rennen bereits gelaufen sei. Demoskopen würden sich oft irren, so etwa der
Blick. Als für das Nein-Lager nicht förderlich, wurde zudem die Absicht des
Bundesrates bezeichnet, ausgerechnet kurz vor der Abstimmung eine Unterzeichnung
des umstrittenen UNO-Migrationspaktes zu prüfen. Die Umfragen hatten zudem gezeigt,
dass rund ein Drittel der FDP-Sympathisierenden die Initiative unterstützen würde.
Auch die Ja-Parole der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich zeige, dass durch den
Freisinn ein Riss verlaufe, urteilte der Sonntags-Blick. Diesem wollte Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) auf Anfrage mit Aufklärung und Mobilisierung der eigenen Basis
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begegnen – so das Sonntagsblatt weiter.   

Den «Rückenwind», den die Befürworterinnen und Befürworter durch die Debatte um
den Migrationspakt noch einmal erhalten hatten, wie der Blick urteilte, versuchten sie
kurz vor der Abstimmung dann noch mit «Brachial-Werbung» (Blick) zu verstärken. Auf
der Titelseite der Pendlerzeitung «20 Minuten» warb das «Egerkinger Komitee» um
Walter Wobmann (svp, AG) und Andreas Glarner (svp, AG) damit, dass mit der Annahme
der Selbstbestimmungsinitiative der UNO-Migrationspakt verhindert werden könnte,
dass hingegen bei einer Ablehnung die Minarett-Initiative wieder für ungültig erklärt
werden würde. Eine Karikatur zeigte zudem Justizministerin Simonetta Sommaruga, die
mit der Aussage «Hereinspaziert» an der Grenze Flüchtlinge in die Schweiz bittet.
Die heftige und ungewöhnliche lange Kampagne liess für den Abstimmungssonntag eine
hohe Beteiligung erwarten. 4

Am 25. November 2018 kam die Selbstbestimmungsinitiative zur Abstimmung. Die
lediglich 33.7 Prozent Ja-Stimmen – in keinem einzigen Kanton fand die Initiative eine
Mehrheit – waren für die meisten Beobachterinnen und Beobachter überraschend
wenig. Die grösste Unterstützung erhielt das SVP-Begehren in den Kantonen Schwyz
(47.1%) und Appenzell Innerrhoden (47.0%) sowie im Tessin (46.1%). In der Romandie
beziehungsweise in den Kantonen Waadt (23.4%), Neuenburg (22.6%), Genf (24.7%) und
Jura (24.5%) votierten hingegen mehr als drei Viertel der Teilnehmenden gegen die
Initiative. Die Stimmbeteiligung lag bei 48.41 Prozent und damit leicht höher als bei der
gleichzeitig zur Abstimmung stehenden Hornkuh-Initiative (48.30%) und bei der
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten (48.38%). 
Am Tag nach der Abstimmung waren sich die Medien einig und sprachen von einer
«Klatsche» (Blick), von einem «échech historique» (Le Temps) oder einer «schweren
Schlappe» für die SVP. Die Ablehnung des Begehrens der Volkspartei sei überraschend
deutlich ausgefallen. Allerdings sei die Frage der Hierarchie zwischen Völker- und
Landesrecht nach wie vor nicht geklärt. Von einem «Pyrrhussieg» sprach gar die Basler
Zeitung, weil sich künftig wohl die Konflikte zwischen den beiden Normstufen häufen
würden. Zudem waren sich die Protagonisten uneinig darüber, was das Resultat für die
künftige Aussenpolitik bedeute. Zur Diskussion standen dabei der Rahmenvertrag mit
der EU und der UNO-Migrationspakt. Während für die Aargauer Zeitung das Nein «kein
Freipass für das Rahmenabkommen mit der EU» darstelle, sprach die Wochenzeitung
von einem Signal für die internationale Zusammenarbeit.
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) sah einen Grund für die Niederlage in den Argumenten der
Gegnerschaft, gegen die die SVP nicht angekommen sei. Die Vorlage sei zu abstrakt
gewesen, urteilte dabei Roger Köppel (svp, ZH) in der Weltwoche. Ein Urteil, das auch
die NZZ teilte: Für einmal habe die SVP «das Bauchgefühl» nicht ansprechen können.
SVP-Präsident Albert Rösti (svp, BE) habe sich mehr erhofft, wie er der Aargauer Zeitung
zu Protokoll gab. Man habe eine Schlacht verloren, nicht aber den Kampf für die
Unabhängigkeit. Zudem erachte er es als Erfolg, dass man dank der SVP intensiv über
die direkte Demokratie diskutiert habe – trotz massiver «Verunsicherungs-Kampagne»
der Gegner, so der Berner Nationalrat im Blick. Das Nein bedeute, so der
Parteipräsident weiter, dass die Bevölkerung zur Klärung des Verhältnisses zwischen
Landes- und Völkerrecht keine Verfassungsänderung wolle. Es sei aber kein Plebiszit für
Verhandlungen mit der EU, sondern ein Ja für die direkte Demokratie und ein Auftrag,
den UNO-Migrationspakt oder den Rahmenvertrag mit der EU zu bekämpfen. Die SVP
werde dies weiterhin tun und als Druckmittel auch die Begrenzungsinitiative weiter
verfolgen, die im Sommer zustande gekommen war.
Während im Siegerlager die GLP das Resultat als «Ja zu einer offenen und vernetzten
Schweiz» interpretierte (Beat Flach [glp, AG] in der Aargauer Zeitung), sah es die SP
zwar als Stärkung der Bilateralen, nicht aber als Steilpass für ein Rahmenabkommen an.
Regula Rytz (gp, BE) war stolz, dass die Bevölkerung die Sprengkraft der Initiative gegen
die Institutionen erkannt habe. Das System zwinge zum Ausgleich und in der Schweiz
könne niemand alleine entscheiden, kommentierte Justizministerin Simonetta
Sommaruga das Verdikt. Die Bevölkerung wisse diesen Ausgleich zu schätzen. Der
Gewerbeverband und Economiesuisse interpretierten das Nein als Bestätigung einer
weltoffenen Wirtschaftsschweiz. Die Gewerkschaften sahen darin eine Ansage gegen
die Abschottungspolitik und von einem klaren Bekenntnis zum Völkerrecht sprach
Amnesty International. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Ja: 872'288  (33.7%) / Stände: 0
Nein: 1'713'501 (66.3%) / Stände: 20 6/2 

Parolen:
– Ja: EDU, FPS, SD, SVP
– Nein: BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, GPS, KVP, PdA, SP; Economiesuisse, SGB, SGV,
Travail.Suisse 5

1) SO, So-Bli, 10.1.16; SoZ, 17.1.16; NZZ, 19.1.16; TA, 10.2.16; Blick, 12.2.16; LZ, 19.2.16; SGT, 22.2.16; LT, 25.2.16; Blick, 27.2.16; SO,
28.2.16; NZZ, 6.4., 30.4.16; WW, 2.6.16; SO, 12.6.16; LZ, Lib, 4.7.16; NZZ, 5.7.16; TA, 6.7.16; NZZ, 9.7.16; WW, 28.7.16; NZZ,
5.8.16; AZ, 20.8.16; SO, 4.9.16; WW, 8.9.16; BaZ, 10.9.16; NZZ, 15.9.16; WW, 22.9.16; SGT, 24.9.16; LMD, WW, 29.9.16; Blick,
5.10.16; AZ, 24.10.16; WW, 3.11.16; WW, 10.11.16; SGT, 17.11.16; AZ, 1.12.16; NZZ, 8.12.16; WW, 15.12.16; LZ, 28.12.16; NZZ, 31.12.16
2) AB NR, 2017, S. 673 ff.
3) 17.046 Abstimmungsprotokoll; AB NR, 2018, S. 641ff.; AB NR, 2018, S. 808ff.; AB NR, 2018, S. 832ff.; AB NR, 2018, S. 930ff.;
AZ, BaZ, NZZ, 31.5.18; So-Bli, 3.6.18; Blick, 6.6.18; BaZ, NZZ, WW, 7.6.18; NZZ, 9.6.18; So-Bli, 10.6.18; AZ, TA, 12.6.18
4) Heidelberger und Bühlmann (2018). APS-Inserateanalyse vom 15.11.2018; NZZ, 10.2.15; LMD, TA, 11.3.15; NZZ, 8.4.15; BaZ,
9.4.15; NZZ, 13.4.15; WW, 30.4.15; AZ, LT, 13.6.15; TA, 29.6.15; NZZ, 15.8., 19.8.15; WW, 20.8.15; NZZ, 3.10.15; AZ, 9.11.15; AZ, TA,
6.7.17; NZZ, 25.7.17; LT, 12.8.17; NZZ, 3.10.17; WW, 5.10.17; TA, 13.10.17; SGT, 14.10.17; WW, 1.2.18; BaZ, 12.3.18; WW, 29.3.18; BaZ,
12.4.18; BaZ, NZZ, 30.5.18; NZZ, TA, 31.5.18; LT, 7.6., 11.6.18; WoZ, 6.9.18; WW, 29.9.18; So-Bli, 30.9.18; WW, 4.10.18; So-Bli,
7.10.18; So-Bli, 14.10.18; Blick, 16.10.18; Blick, WW, 18.10.18; AZ, 20.10.18; WW, 25.10.18; AZ, 27.10.18; So-Bli, 28.10.18; Blick,
1.11.18; AZ, 2.11.18; AZ, Blick, 3.11.18; TA, WW, 8.11.18; AZ, 10.11.18; So-Bli, SoZ, 11.11.18; SZ, 13.11.18; WW, 15.11.18; AZ, 17.11.18; Blick,
22.11.18; AZ, 24.11., 26.11.18
5) AZ, BaZ, Blick, CdT, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 26.11.18; Blick, NZZ, SGT, TA, 27.11.18; WW, WoZ, 29.11.18
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